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Steuertermine im April 2021

Fälligkeit 12.04.   Ende Zahlungsschonfrist 15.04.

– Lohnsteuer:   mtl., 1/4-jährlich

– Umsatzsteuer:   mtl.,  1/4-jährlich

  
Zahlung mit/per   Eingang/Gutschrif t beim Finanzamt

Überweisung    Gutschrif t spätestens am Ende  

der Schonfrist

Scheck    Eingang drei Tage vor Fälligkeit

Bargeld    Eingang am Tag der Fälligkeit

 
Sonstige Termine

Umsatzsteuer:

26.04. Zusammenfassende Meldung I. Quartal/März 2021

 

Sozialversicherungsbeiträge:

26.04. Übermittlung Beitragsnachweise

28.04.  Fälligkeit (voraussichtliche) Beitragsschuld April 2021 

zzgl. restliche Beitragsschuld März 2021

 

Allgemeines
Entgeltfortzahlung Einheit des Verhinderungsfalls
Wird ein Arbeitnehmer infolge Krankheit an seiner Ar-
beitsleistung verhindert, ohne dass ihn ein Verschulden 
trif f t, so hat er Anspruch auf Entgeltfortzahlung im-
Krankheitsfall durch den Arbeitgeber für die Zeit der Ar-
beitsunfähigkeit bis zur Dauer von sechsWochen (§ 3 
EFZG). Streitfälle können dann entstehen, wenn während 
einer bestehenden Arbeitsunfähigkeit eine neue Krank-
heit auf tritt, die auch zur Arbeitsunfähigkeit führt. Diese 
Problematik hat das Bundesarbeitsgerichtwie folgt ent-
schieden: „Nach dem Grundsatz der Einheit des Verhin-
derungsfalls ist der Anspruch auf Entgeltfortzahlung bei 
Arbeitsunfähigkeit auf die Dauer von sechs Wochen be-
grenzt, wenn während einer bestehenden Arbeitsunfä-
higkeit eine neue Krankheit auf tritt, die ebenfalls Ar-
beitsunfähigkeit zur Folge hat. Ein einheitlicher Verhinde-
rungsfall ist regelmäßig hinreichend indiziert, wenn 
zwischen einer „ersten“ krankheitsbedingten Arbeitsun-
fähigkeit und einer dem Arbeitnehmer im Wege der 
„Erstbescheinigung“ attestierten weiteren Arbeitsunfä-
higkeit ein enger zeitlicher Zusammenhang besteht. 
Hiervon ist auszugehen, wenn die bescheinigten Arbeits-
verhinderungen zeitlich entweder unmittelbar aufeinan-
derfolgen oder zwischen ihnen lediglich ein für den er-
krankten Arbeitnehmer arbeitsfreier Tag oder ein arbeits-
freies Wochenende liegt.“
BAG-Urteil vom 11.12.2019 - 5 AZR 505/18 (BB 2021 S. 443)
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Einkommensteuer – Körperschaf tsteuer  
Pauschbeträge für unentgeltliche Wertabgaben
(Sachentnahmen) für das Jahr 2021
Die Finanzverwaltung hat die für das Jahr 2021 geltenden 
Pauschbeträge für unentgeltliche Wertabgaben (Sach-
entnahmen) bekanntgegeben. Danach gelten folgende 
Werte:
Anmerkungen zur Tabelle:

1.  Die Pauschbeträge für unentgeltliche Wertabgaben werden auf der 

Grundlage der vom Statistischen Bundesamt ermittelten Aufwendun-

gen privater Haushalte für Nahrungsmittel und Getränke festgesetzt.

2.  Sie beruhen auf Erfahrungswerten und bieten dem Steuerpflichtigen  

die Möglichkeit, die Warenentnahmen monatlich pauschal zu verbu-

chen. Sie entbinden ihn damit von der Aufzeichnung einer Vielzahl  

von Einzelentnahmen.

3.  Diese Regelung dient der Vereinfachung und lässt keine Zu- und Ab-

schläge zur Anpassung an die individuellen Verhältnisse (z.B. individuelle 

persönliche Ess- oder Trinkgewohnheiten, Krankheit oder Urlaub) zu. 

Werden Betriebe jedoch nachweislich aufgrund einer landesrechtlichen 

Verordnung, einer kommunalen Allgemeinverfügung oder einer be-

hördlichen Anweisung vollständig wegen der Corona-Pandemie ge-

schlossen, kann in diesen Fällen ein zeitanteiliger Ansatz der Pauschbe-

träge erfolgen.

4.  Der Pauschbetrag für das 1. Halbjahr 2021 (01.01. bis 30.6.2021) und für 

das 2. Halbjahr (01.07. bis 31.12.2021) stellt jeweils einen Halbjahreswert 

für eine Person dar. Für Kinder bis zum vollendeten 2. Lebensjahr entfällt 

der Ansatz eines Pauschbetrages. Bis zum vollendeten. 12. Lebensjahr ist 

die Hälfte des jeweiligen Wertes anzusetzen. Tabakwaren sind in den 

Pauschbeträgen nicht enthalten. Soweit diese entnommen werden, sind 

die Pauschbeträge entsprechend zu erhöhen (Schätzung).

5.  Die pauschalen Werte berücksichtigen im jeweiligen Gewerbezweig  

das allgemein übliche Warensortiment.

6.  Bei gemischten Betrieben (Fleischerei/Metzgerei oder Bäckerei mit  

Lebensmittelangebot oder Gaststätten) ist nur der jeweils höhere Pausch- 

betrag der entsprechenden Gewerbeklasse anzusetzen.  

BMF-Schreiben vom 11.2.2021- IV A 8 – S 1547/19/10001:002 (BStBl. ...  

noch nicht veröffentlicht)

Steffen Hock Geschäftsführer & Steuerberater  
Gesellschaftssitz Mönchberg | Registergericht Aschaffenburg | HRB 11645 | Ust-ID DE 2280 07839

Kaufpreisaufteilung
für ein bebautes Grundstück

Die vom Bundesministerium der Finanzen (BMF) im Internet be-
reitgestellte „Arbeitshilfe zur Aufteilung eines Gesamtkaufprei-

Allgemeines

Entgeltfortzahlung
Einheit des Verhinderungsfalls

Wird ein Arbeitnehmer infolge Krankheit an seiner Arbeitsleistung
verhindert, ohne dass ihn ein Verschulden trifft, so hat er Anspruch
auf Entgeltfortzahlung imKrankheitsfall durch denArbeitgeber für die
Zeit der Arbeitsunfähigkeit bis zur Dauer von sechsWochen (§ 3 EFZG).

Streitfälle können dann entstehen, wenn während einer beste-
henden Arbeitsunfähigkeit eine neue Krankheit auftritt, die
auch zur Arbeitsunfähigkeit führt.

Diese Problematik hat dasBundesarbeitsgericht wie folgt entschieden:

„Nach dem Grundsatz der Einheit des Verhinderungsfalls ist
der Anspruch auf Entgeltfortzahlung bei Arbeitsunfähigkeit auf
die Dauer von sechs Wochen begrenzt, wenn während einer
bestehenden Arbeitsunfähigkeit eine neue Krankheit auftritt,
die ebenfalls Arbeitsunfähigkeit zur Folge hat.

Ein einheitlicher Verhinderungsfall ist regelmäßig hinreichend
indiziert, wenn zwischen einer „ersten“ krankheitsbedingten
Arbeitsunfähigkeit und einer dem Arbeitnehmer im Wege der
„Erstbescheinigung“ attestierten weiteren Arbeitsunfähigkeit
ein enger zeitlicher Zusammenhang besteht. Hiervon ist auszu-
gehen, wenn die bescheinigten Arbeitsverhinderungen zeitlich
entweder unmittelbar aufeinanderfolgen oder zwischen ihnen
lediglich ein für den erkrankten Arbeitnehmer arbeitsfreier Tag
oder ein arbeitsfreies Wochenende liegt.“

BAG-Urteil vom 11.12.2019 - 5 AZR 505/18 (BB 2021 S. 443)

Pauschbeträge für unentgeltliche Wertabgaben
(Sachentnahmen) für das Jahr 2021

Die Finanzverwaltung hat die für das Jahr 2021 geltenden Pausch-
beträge für unentgeltliche Wertabgaben (Sachentnahmen) be-
kanntgegeben. Danach gelten folgende Werte:

Steuertermine im April 2021

Fälligkeit 12.04. Ende Zahlungsschonfrist 15.04.
b Lohnsteuer: mtl., 1/4-jährlich
b Umsatzsteuer: mtl., 1/4-jährlich
Zahlung mit/per Eingang/Gutschrift beim Finanzamt

Überweisung Gutschrift spätestens am Ende der Schonfrist
Scheck Eingang drei Tage vor Fälligkeit
Bargeld Eingang am Tag der Fälligkeit

Sonstige Termine
Umsatzsteuer:

26.04. Zusammenfassende Meldung I. Quartal/März 2021

Sozialversicherungsbeiträge:
26.04. Übermittlung Beitragsnachweise

28.04. Fälligkeit (voraussichtliche) Beitragsschuld April 2021
zzgl. restliche Beitragsschuld März 2021

Mandanten-Rundschreiben 4/2021

Einkommensteuer – Körperschaftsteuer

Anmerkungen zur Tabelle:

1. Die Pauschbeträge für unentgeltliche Wertabgaben werden auf der Grundlage der vom Statis-
tischen Bundesamt ermittelten Aufwendungen privater Haushalte für Nahrungsmittel und
Getränke festgesetzt.

2. Sie beruhen auf Erfahrungswerten und bieten dem Steuerpflichtigen die Möglichkeit, die
Warenentnahmen monatlich pauschal zu verbuchen. Sie entbinden ihn damit von der Auf-
zeichnung einer Vielzahl von Einzelentnahmen.

3. Diese Regelung dient der Vereinfachung und lässt keine Zu- und Abschläge zur Anpassung
an die individuellen Verhältnisse (z.B. individuelle persönliche Ess- oder Trinkgewohnheiten,
Krankheit oder Urlaub) zu.
Werden Betriebe jedoch nachweislich aufgrund einer landesrechtlichen Verordnung, einer kommu-
nalen Allgemeinverfügung oder einer behördlichen Anweisung vollständig wegen der Corona-
Pandemie geschlossen, kann in diesen Fällen ein zeitanteiliger Ansatz der Pauschbeträge erfolgen.

4. Der Pauschbetrag für das 1. Halbjahr 2021 (01.01. bis 30.6.2021) und für das 2. Halbjahr (01.07. bis
31.12.2021) stellt jeweils einen Halbjahreswert für eine Person dar.
Für Kinder bis zum vollendeten 2. Lebensjahr entfällt der Ansatz eines Pauschbetrages. Bis zum voll-
endeten 12. Lebensjahr ist die Hälfte des jeweiligen Wertes anzusetzen.
Tabakwaren sind in den Pauschbeträgen nicht enthalten. Soweit diese entnommen werden,
sind die Pauschbeträge entsprechend zu erhöhen (Schätzung).

5. Die pauschalen Werte berücksichtigen im jeweiligen Gewerbezweig das allgemein übliche Wa-
rensortiment.

6. Bei gemischten Betrieben (Fleischerei/Metzgerei oder Bäckerei mit Lebensmittelangebot oder Gast-
stätten) ist nur der jeweils höhere Pauschbetrag der entsprechenden Gewerbeklasse anzusetzen.

BMF-Schreiben vom 11.2.2021- IV A 8 – S 1547/19/10001:002
(BStBl. ... noch nicht veröffentlicht)
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Kaufpreisauf teilung für ein bebautes Grundstück  
Die vom Bundesministerium der Finanzen (BMF) im  
Internet bereitgestellte „Arbeitshilfe zur Auf teilung eines 
Gesamtkaufprei ses für ein bebautes Grundstück (Kauf-
preisauf teilung)“ stand auf dem Prüfstand (vgl. 6/2020). 
Die Kritik an diesem Verfahren schlägt sich auch im BFH-
Urteil nieder:
„1. Das Finanzgericht darf eine vertragliche Kaufpreisauf-
teilung auf Grund und Boden, die die realen Wertverhält-
nisse in grundsätzlicher Weise verfehlt und wirtschaf tlich 
nicht haltbar erscheint, nicht durch die unter Verwendung 
der Arbeitshilfe des BMF ermittelte Auf teilung ersetzen.
2. Die Arbeitshilfe gewährleistet die von der Rechtspre-
chung geforderte Auf teilung nach den realen Verkehrs-
werten von Grund und Boden und Gebäude im Hinblick 
auf die Verengung der zur Verfügung stehenden Bewer-
tungsverfahren auf das (vereinfachte) Sachwertverfahren 
und die Nichtberücksichtigung eines sog. Orts- oder Regi-
onalisierungsfaktors bei der Ermittlung des Gebäude-
werts nicht.
3. Im Fall einer strittigen Grundstücksbewertung ist das  
Finanzgericht in der Regel gehalten, …. das Gutachten  
eines öf fentlich bestellten und vereidigten Sachverstän-
digen für die Bewertung von Grundstücken einzuholen, 
wenn es nicht ausnahmsweise selbst über die nötige Sach-
kunde verfügt und diese in den Entscheidungsgründen 
darlegt.“
BFH-Urteil vom 21.07.2020 – IX R 26/19 (DStZ 2021 S. 13)

Gemeinnützigen Zwecken dienende Körperschaf ten
Besteuerungsgrenze für wirtschaf tliche Geschäf ts- 
betriebe
Übersteigen die Einnahmen einschließlich Umsatz- 
steuer aus wirtschaf tlichen Geschäf tsbetrieben, die keine 
Zweckbetriebe sind, insgesamt nicht 45.000  (bisher 
35.000) im Jahr, so unterliegen die diesen Geschäf tsbetrie-
ben zuzuordnenden Besteuerungsgrundlagen nicht der 
Körperschaf t- und Gewerbesteuer (vgl. 3/2021). Unverän-

dert bleiben beim Verlustabzug (§ 10d EStG) weiterhin  
Verluste und Gewinne aus Jahren außer Ansatz, in denen 
die maßgeblichen Einnahmen die Besteuerungsgrenze 
nicht übersteigen. Ein steuerrelevanter Gewinn oder Ver-
lust kann somit nur in Jahren entstehen, in denen die Ein-
nahmen über der Besteuerungsgrenze von 45.000  liegen. 
Ein Verlustvortrag wird daher in Jahren nicht verbraucht,  
in denen die Besteuerungsgrenze nicht überschritten wird.
§ 64 Abs. 3 AO i.V. Anwendungserlass zu § 64 Abs. 3 Tz.27

Erbschaf tsteuer – Schenkungsteuer 
Krankheitsbedingter Auszug aus dem Familienheim
Wegfall der Erbschaf tsteuerbefreiung 
(§ 13 Abs.1 Nr. 4b ErbStG) 
Der Grundstückserwerb bleibt im Erbfall durch den  
überlebenden Ehegatten oder überlebenden Lebenspart-
ner steuerfrei, soweit darin der Erblasser bis zumErbfall  
eine Wohnung zu eigenenWohnzwecken genutzt hat und 
diese beim Erwerber unverzüglich zur Selbstnutzung zu 
eigenen Wohnzwecken bestimmt ist (Familienheim). Die-
se Steuerbefreiung fällt mitWirkung für die Vergangen-
heit weg, wenn der Erwerber das Familienheim innerhalb 
von 10 Jahren nach dem Erwerb nicht mehr selbst zu 
Wohnzwecken nutzt. Dies wiederum gilt nicht, wenn der 
Erwerber aus zwingenden Gründen an einer Selbstnut-
zung zu eigenenWohnzwecken gehindert ist. In einem 
Streitfall erfolgte der Umzug der Erbin innerhalb von zehn 
Jahren aus dem geerbten Grundstück in eine Eigentums-
wohnung auf ärztlichen Rat wegen einer Depressionser-
krankung. Sie machte dabei geltend, dass sie aus zwin-
genden Gründen an einer weiteren Selbstnutzung gehin-
dert gewesen sei. Diese Argumentation reichte dem 
Gericht nicht. Ein zwingender Grund im Sinne des Geset-
zes sei nur dann gegeben, wenn das Führen eines Haus-
halts schlechthin unmöglich sei. Gegen das Urteil wurde 
Revision zugelassen.
FG Münster, Urteil vom 10.12.2020 – 3 K 420/20 Erb – Revision  

zugelassen (NWB Eilnachrichten 2021 S. 466)

Steffen Hock Geschäftsführer & Steuerberater  
Gesellschaftssitz Mönchberg | Registergericht Aschaffenburg | HRB 11645 | Ust-ID DE 2280 07839
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Schenkung eines Mitunternehmeranteils Risiko  
bei Grundstück im Sonderbetriebsvermögen
Wirtschaf tsgüter, die dem Gesellschaf ter einer Perso-
nengesellschaf t gehören, aber dem Betrieb der Gesell-
schaf t dienen (z.B. der Gesellschaf t zur Nutzung überlas-
senes Grundstück) zählen steuerlich zum sog. Sonder-
betriebsvermögen, das zusammen mit der Beteiligung 
am Gesellschaf tsvermögen den Mitunternehmeranteil 
bildet. Ein Urteil zu einer vorweggenommenen Erbfolge 
eines solchen Mitunternehmeranteils mit einem Grund-
stück im Sonderbetriebsvermögen weist auf die not-
wendigen zeitlichen Vorgaben hin, mit denen nachteilige 
Folgen im Hinblick auf die §§ 13a und 13b ErbStG steuer-
lich zu vermeiden sind. „Bei der Übertragung einzelner 
Wirtschaf tsgüter des Sonderbetriebsvermögens können 
die Begünstigungen nach §§ 13a, 13b ErbStG a.F. nur ge-
währt werden, wenn die Wirtschaf tsgüter gleichzeitig 
mit dem Anteil an der Personengesellschaf t übertragen
werden.“ Die Schenkungsteuer entsteht nach § 9 Abs. 1 
Nr. 2 ErbStG im Zeitpunkt der Ausführung der Zuwen-
dung. Eine Grundstücksschenkung wird nicht erst mit 
der Eintragung des Beschenkten im Grundbuch ausge-
führt, sondern bereits in dem Zeitpunkt, in dem die  
Auflassung beurkundet worden ist, der Schenker die  
Eintragung in das Grundbuch bewilligt hat und der Be-
schenkte nach den getrof fenen Vereinbarungen von  
der Eintragungsbewilligung Gebrauch machen darf. Die 
Grundstücksschenkung wurde hiernach im Streitfall 
zum 30.12.2013 ausgeführt. Die Übertragung und Abtre-
tung des Kommanditanteils erfolgte zu Beginn des Jah-
res 2014 und wurde am 30.12.2013 zur Eintragung ins 
Handelsregister angemeldet. Bis zur Eintragung haf tet 
der Kommanditist voll. Zur Vermeidung dieser persönli-
chen unbegrenzten Haf tung des Kommanditisten er-
folgt die Zuwendung des Kommanditanteils regelmäßig 
unter der aufschiebenden Bedingung, dass das Rechts-
geschäf t erst mit Eintragung im Handelsregister begrün-
det wird. So erfolgte die Eintragung im Streitfall erst  

am 14.1.2014. Die Schenkung des Grundstücks erfolgte  
damit vor der Übertragung des Kommanditanteils, mit 
der Folge dass die Begüns tigungen der §§ 13a, 13b ErbStG 
für das Grundstück nicht gewährt wurden. Zur Vermei-
dung dieses Nachteils wird in der Literatur regelmäßig 
vorgeschlagen, den Notar anzuweisen, die erklärte Auf-
lassung dem Grundbuchamt erst dann vorzulegen, wenn 
der Kommanditistenwechsel im Handelsregister einge-
tragen wurde.
BFH-Urteil vom 17.6.2020 – II R 38/17 (Ubg Hef t 1/2021 S. 51)

Grunderwerbsteuer 
Instandhaltungsrückstellung / Instandhaltungsrücklage
Keine Kürzung bei der Grunderwerbsteuer
Nach dem Urteil eines Finanzgerichts war umstritten,  
ob bei einem Grundstückserwerb ein vorhandenes Gut-
haben aus einer Instandhaltungsrücklage an der Bemes-
sungsgrundlage zur Grunderwerbsteuer gekürzt werden 
kann (vgl. 6/2018 – FG Köln, Urteil vom 17.10.2017 – 5 K 
2297/16). Der BFH hat in der Revision jetzt wie folgt ent-
schieden: „Beim rechtsgeschäf tlichen Erwerb von Teil- 
eigentum ist der vereinbarte Kaufpreis als Bemessungs-
grundlage der Grunderwerbsteuer nicht um die anteilige 
Instandhaltungsrückstellung zu mindern.“ Bemessungs-
grundlage der Grunderwerbsteuer ist die Gegenleistung,
d.h. alle Leistungen des Erwerbers gehören dazu. Das  
in der Instandhaltungsrücklage enthaltene anteilige Gut-
haben ist in der Leistung des Erwerbers aber nicht ent-
halten. Es bleibt bei einem Eigentümerwechsel Vermö-
gen der Wohnungseigentümergemeinschaf t.
BFH-Urteil vom 16.09.2020 – II R 149/17 (DStR 2021 S. 161).

Steffen Hock Geschäftsführer & Steuerberater  
Gesellschaftssitz Mönchberg | Registergericht Aschaffenburg | HRB 11645 | Ust-ID DE 2280 07839


